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Bechtle Aktiengesellschaft
Neckarsulm

Wertpapier-Kenn-Nr. 515870
ISIN DE0005158703

Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am

 7. Juni 2011,
um 10.00 Uhr,

im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie,
Allee 28,

74072 Heilbronn

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2010, des Lage-
berichts und des Konzernlageberichts, des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010 sowie des er-
läuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach
§§ 289 Abs. 4; 315 Abs. 4 HGB für das am 31.12.2010 ab-
gelaufene Geschäftsjahr

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winns für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrats schlagen vor, den Bilanzgewinn
für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 15.750.000,00 €
zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,75 € je di-
videndenberechtigter Stückaktie zu verwenden. Soweit die
Gesellschaft am Tage der Hauptversammlung eigene Akti-
en hält, wird der aus dem Ausschüttungsbetrag auf diese
eigenen Aktien entfallende Anteil auf neue Rechnung vor-
getragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 08.06.2011.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für
dasGeschäftsjahr 2010
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu er-
teilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu
erteilen.
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5. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss
eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags
zwischen der Bechtle Aktiengesellschaft und der Bechtle
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
a) Die Bechtle Aktiengesellschaft hat mit der im Handels-

register des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 737013
eingetragenen Bechtle Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH mit Sitz in Neckarsulm am 13.04.2011
einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Die Bechtle Aktiengesellschaft hält
sämtliche Geschäftsanteile der Bechtle Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft mbH.

Dieser Vertrag hat den nachfolgend wiedergegebenen
Inhalt:

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag

Zwischen

Bechtle Aktiengesellschaft
Bechtle Platz 1

74172 Neckarsulm

eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 108581

 (nachfolgend “Organträgerin” genannt)

und

Bechtle Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Bechtle Platz 1

74172 Neckarsulm

eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 737013

 (nachfolgend “Organgesellschaft” genannt)

Vorbemerkungen

Einzige Gesellschafterin der im Handelsregister des
Amtsgerichts Stuttgart, unter HRB 737013 eingetrage-
nen Bechtle Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Neckarsulm, ist die Bechtle Aktiengesell-
schaft, Neckarsulm.

§ 1 Leitung

(1) Die Organgesellschaft unterstellt sich der Leitung
der Organträgerin.

(2) Die Organträgerin ist durch ihren Vorstand oder
durch einen von diesem ausdrücklich Beauftragten
berechtigt, den Geschäftsführungsorganen der
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Organgesellschaft allgemeine oder auf Einzelfälle
bezogene Weisungen zu erteilen. Eine Weisung,
diesen Vertrag aufrecht zu erhalten, zu ändern
oder zu beenden, darf nicht erteilt werden.

(3) Die Organgesellschaft verpflichtet sich, den Weisun-
gen der Organträgerin zu folgen.

§ 2 Auskunftsrecht

(1) Die Organträgerin ist jederzeit berechtigt, Bücher
und Schriften der Organgesellschaft einzusehen.
Die Geschäftsführungsorgane der Organgesellschaft
sind verpflichtet, der Organträgerin jederzeit alle
gewünschten Auskünfte über sämtliche rechtlichen,
geschäftlichen und organisatorischen Angelegen-
heiten der Organgesellschaft zu geben.

(2) Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte
hat die Organgesellschaft der Organträgerin lau-
fend über die geschäftliche Entwicklung zu berich-
ten, insbesondere über wesentliche Geschäftsvor-
fälle.

§ 3 Gewinnabführung

(1) Die Organgesellschaft ist verpflichtet, während der
Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn unter Beach-
tung des § 301 AktG an die Organträgerin abzufüh-
ren.

(2) Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der
Organträgerin Beträge aus dem Jahresüberschuss
– mit Ausnahme gesetzlicher Rücklagen – nur inso-
weit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB)
einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während
der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Ge-
winnrücklagen sind auf Verlangen der Organträge-
rin aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehl-
betrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen.

(3) Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von
Rücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB sowie von
Gewinnvorträgen, die vor Inkrafttreten dieses Ver-
trags entstanden sind, ist ausgeschlossen.

§ 4 Verlustübernahme

(1) Die Organträgerin ist entsprechend der Vorschrift
des § 302 Abs. 1 AktG verpflichtet, jeden während
der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehl-
betrag der Organgesellschaft auszugleichen, soweit
dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den
anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen
werden, die während der Vertragsdauer in sie
eingestellt worden sind. Der Anspruch auf Verlust-
ausgleich entsteht zum Ende des Geschäftsjahres.
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(2) Die Organträgerin ist im Falle der Kündigung aus
wichtigem Grund gemäß nachfolgendem § 5 Abs. 4
lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der
Organgesellschaft bis zum Übertragungs- bzw.
Umwandlungsstichtag verpflichtet.

(3) Auch im Übrigen findet § 302 AktG in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.

§ 5 Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung

(1) Der Vertrag wird bezüglich §§ 1 und 2 mit seiner
Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der
Organgesellschaft wirksam und gilt im Übrigen
rückwirkend ab Gründung der Organgesellschaft.

(2) Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung der Hauptversammlung der Bechtle AG
und der Gesellschafterversammlung der Bechtle
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH ge-
schlossen.

(3) Der Vertrag kann erstmals ordentlich unter Wah-
rung der Schriftform unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten zum Ablauf des Jah-
res gekündigt werden, nach dessen Ablauf die
durch diesen Vertrag begründete körperschaft-
steuerliche Organschaft ihre steuerliche Mindest-
laufzeit erfüllt hat (nach derzeitiger Rechtslage fünf
Zeitjahre, § 14 Abs. 1 Nr. 3 Körperschaftsteuerge-
setz). Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich
bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein weite-
res Jahr.

(4) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere

a) die Veräußerung von sämtlichen Anteilen oder
jedenfalls von Anteilen an der Organgesell-
schaft in der Höhe der Gesamtstückzahl, was
zur Folge hat, dass die Voraussetzungen der
finanziellen Eingliederung der Organgesell-
schaft in die Organträgerin nach dem jeweils
geltenden steuerrechtlichen Vorgaben nicht
mehr vorliegen;

b) die Einbringung der Organbeteiligung durch die
Organträgerin;

c) die Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung
oder Liquidation der Organträgerin oder der
Organgesellschaft.
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§ 6 Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags voll-
ständig oder teilweise nichtig, unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, berührt dies die Gül-
tigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. An-
stelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmung soll eine Bestimmung in Kraft treten,
die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach
dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hätten,
hätten sie dies im Lichte der Nichtigkeit, Unwirksam-
keit oder Undurchführbarkeit bedacht. Dies gilt auch
im Fall der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurch-
führbarkeit einer in diesem Vertrag enthaltenen Lei-
stungs- oder Zeitbestimmung. In diesem Fall gilt die
gesetzlich zulässige Leistungs- oder Zeitbestimmung
als vereinbart, die der vereinbarten am nächsten
kommt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Lücken dieses Vertrags.

Neckarsulm, den 13. April 2011

Bechtle Aktiengesellschaft

……..………………...............................................….............
(Dr. Thomas Olemotz)(Michael Guschlbauer)(Jürgen Schäfer)

Neckarsulm, den 13. April 2011

Bechtle Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

……….………......
(Stefan Sagowski)

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

“Dem Abschluss des Beherrschungs- und Ergebnisab-
führungsvertrags zwischen der Bechtle Aktiengesell-
schaft und der Bechtle Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH vom 13.04.2011 wird zugestimmt“.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Heilbronn, zum Abschlussprü-
fer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011
zu wählen.
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts

a) Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmel-
den. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Spra-
che erfolgen und bedarf der Textform.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nach-
zuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher
oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotfüh-
renden Instituts über den Anteilsbesitz (Berechtigungsnach-
weis) erforderlich. Dieser Berechtigungsnachweis muss sich
auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Haupt-
versammlung, also auf den Beginn des 17. Mai 2011 („Nach-
weisstichtag“), beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für
die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Dies bedeu-
tet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweis-
stichtag erworben haben, weder an der Hauptversammlung
teilnehmen können noch Stimmrechte in der Hauptversamm-
lung haben. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf
die Veräußerbarkeit der Aktien. Aktionäre, die ihre Aktien
nach dem Nachweisstichtag veräußern, sind deshalb – bei
rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des
Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur Gesellschaft trotzdem zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres
Stimmrechts berechtigt. Der Nachweisstichtag ist für die Divi-
dendenberechtigung ohne Bedeutung.

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der
Gesellschaft bis spätestens 31. Mai 2011 (24:00 Uhr), unter
folgender Adresse zugehen:

Bechtle Aktiengesellschaft
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Telefax: +49 (0) 621 71 772 13
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de

b) Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotfüh-
rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Per-
son seiner Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine
rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis sei-
nes Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen
erforderlich.
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Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
oder eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder
Institution bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft der Textform. Wird ein Kreditinsti-
tut, ein nach §§ 135 Abs. 10; 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstitu-
ten gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine der Personen, für die nach § 135
Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinn-
gemäß gelten, bevollmächtigt, besteht das Texterfordernis
weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesell-
schaft. Nach dem Gesetz genügt es in diesen Fällen, wenn die
Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar
festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss zudem voll-
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung ver-
bundene Erklärungen enthalten.

Die Vollmacht kann entweder durch Erklärung gegenüber der
Gesellschaft oder durch Erklärung gegenüber dem zu Bevoll-
mächtigenden erfolgen. Erfolgt die Erklärung gegenüber dem
zu Bevollmächtigenden, bedarf es eines Nachweises der Voll-
machtserteilung gegenüber der Gesellschaft in Textform.

Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten können den Nach-
weis der Bevollmächtigung am Tag der Hauptversammlung im
Rahmen der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversamm-
lung erbringen oder den Nachweis der Gesellschaft bis späte-
stens 6. Juni 2011, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse
übermitteln:

Bechtle Aktiengesellschaft
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Telefax: +49 (0) 621 71 772 13

Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer Be-
vollmächtigung nutzen Sie bitte die passwortgeschützte Voll-
machts-Plattform unter der Internetadresse
www.hv-vollmachten.de. Die PIN für die Vollmachts-Plattform
ist auf der Eintrittskarte abgedruckt, die den Aktionären über-
sandt wird.

Vollmachtserteilungen sind auch während der Hauptversamm-
lung möglich. Dafür können die Formulare verwendet werden,
die den an die Aktionäre ausgegebenen Stimmkarten beige-
fügt sind.

Aktionäre erhalten mit Zusendung der Einladung zur Haupt-
versammlung ein Anmelde- und Vollmachtsformular, das unter
anderem zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder zur
Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten verwen-
det werden kann. Die von der Gesellschaft ausgestellten Ein-
trittskarten enthalten ebenfalls ein Formular zur Vollmachts-
erteilung. Außerdem können im Internet unter
www.bechtle.com/hv2011 Formulare zur Vollmachtserteilung
heruntergeladen werden.
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c) Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Gesellschaft bietet den Aktionären zudem an, Vollmachten
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
zu erteilen. Diesen müssen neben einer Vollmacht auch Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzu-
stimmen. Eine Ausübung der Stimmrechte durch die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist
nicht möglich. Der Nachweis der Bevollmächtigung an die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der
Widerruf der Bevollmächtigung können vor der Hauptver-
sammlung in Textform erfolgen. Die Aktionäre werden gebe-
ten, für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform das
entsprechende Formular zu verwenden, welches auf der Ein-
trittskarte abgedruckt ist.

Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft sind in Textform an die oben im Abschnitt
“Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“
unter lit. b) genannte Anschrift bis spätestens 6. Juni 2011
(24:00 Uhr), zu übermitteln.

Eine Vollmachtserteilung kann auch unter Nutzung der pass-
wortgeschützten Vollmachts-Plattform erfolgen. Weitere In-
formationen zur Nutzung der passwortgeschützten Voll-
machts-Plattform finden sich unter www.hv-vollmachten.de.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge und
Auskunftsrechte (Angaben zu den Rechten
der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126
Abs.1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG)

a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer
Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzig-
sten Teil (5 %) des Grundkapitals (dies entspricht 1.050.000
Aktien der Bechtle AG) oder den anteiligen Betrag von 500.000
Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesell-
schaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Hauptversamm-
lung – der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-
lung sind dabei nicht mitzurechnen –, also bis spätestens zum
Ablauf des 7. Mai 2011 (24:00 Uhr), zugehen. Später zugegan-
gene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die
Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei
Monaten vor dem Tag der Antragstellung (entscheidend ist der
Zugang bei der Gesellschaft) Inhaber der Aktien sind. Die Ak-
tionäre werden gebeten, entsprechende Ergänzungsverlangen
an die folgende Adresse zu richten:
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Bechtle Aktiengesellschaft, Investor Relations,
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung
werden – soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt ge-
macht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon aus-
gegangen werden kann, dass sie die Information in der ge-
samten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem
unter der Internetadresse www.bechtle.com/hv2011 bekannt
gemacht.

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1,
127 AktG

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvor-
schläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begrün-
dung versehen sein; Wahlvorschläge bedürfen keiner Begrün-
dung. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur
Hauptversammlung sind jeweils ausschließlich an die folgende
Adresse zu richten:

Bechtle Aktiengesellschaft, Investor Relations,
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm,
Telefax +49 (0) 7132 981 4116; email: ir@bechtle.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvor-
schläge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Ge-
sellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse minde-
stens 14 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zu-
gangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht
mitzurechnen –, also bis spätestens zum Ablauf des 23. Mai
2011 (24:00 Uhr), zugegangen sind, werden einschließlich des
Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden Be-
gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung
unverzüglich über die Internetseite www.bechtle.com/hv2011
zugänglich gemacht.

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines
Gegenantrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvor-
schlags absehen, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2
AktG vorliegen. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.bechtle.com/hv2011 dar-
gestellt. Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich ge-
macht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den
Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitglied-
schaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im
Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten.
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c) Auskunftsrechte von Aktionären gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sach-
gemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptver-
sammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache
zu stellen.

Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, in § 131 Abs. 3
AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. Die Tatbe-
stände, in denen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu
verweigern, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bechtle.com/hv2011 dargestellt.

d) Informationen nach § 124a AktG und weitergehende Er-
läuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptver-
sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, einschließ-
lich der erforderlichen Informationen nach § 124a AktG, An-
träge von Aktionären sowie weitergehende Erläuterungen zu
den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,
§ 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind ab Einberufung der Haupt-
versammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.bechtle.com/hv2011 abrufbar. Die zugänglich zu machen-
den Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung
zugänglich sein.

Zusätzliche Angaben nach dem Wertpapier-
handelsgesetz

Nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes teilen
wir folgendes mit:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind
insgesamt 21.000.000 nennwertlose Stückaktien der Gesell-
schaft ausgegeben.

Jede nennwertlose Stückaktie der Gesellschaft gewährt eine
Stimme (§ 17 Abs. 1 der Satzung). Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eige-
nen Aktien, die gemäß § 71 b) AktG nicht stimmberechtigt
wären.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beste-
hen damit insgesamt 21.000.000 Stimmrechte.

Neckarsulm, im April 2011

Der Vorstand der Bechtle Aktiengesellschaft
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Notizen:
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Notizen:
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Anfahrt mit dem PKW
A 6, Ausfahrt 37 Heilbronn/Neckarsulm, B27/U67 Richtung
Heilbronn Stadtmitte, am Ende der B 27 (Paulinenstraße) links
abbiegen auf die B 39 (Weinsberger Straße), danach erste
Straße rechts, auf der linken Seite Konzert- und Kongress-
zentrum Harmonie (Hausnummer 28)

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Stadtbahn: Vom Hauptbahnhof Heilbronn mit der Linie S 4 bis
zur Haltestelle Harmonie

Hinweis: Parkmöglichkeiten finden Sie  in der Tiefgarage der
Harmonie.

Anfahrt

Kongresszentrum
      HarmonieKongresszentrum
      Harmonie

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

WürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburg

Heilbronn/
Neckarsulm

Heilbronn
Obereisesheim
Untereisesheim

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

Bitte beachten Sie:

In der Tiefgarage der Harmonie können Sie für die Dauer der
Hauptversammlung kostenfrei parken. Sie erhalten Ausfahr-
tickets am Informationsschalter auf der Hauptversammlung.

Ihre Eintrittskarte zur Hauptversammlung gilt als Fahrkarte
des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehrs (HNV). Sie
können somit innerhalb des Tarifgebiets des HNV kostenlos
zur Hauptversammlung an- und abreisen.

Eine darüber hinausgehende Erstattung von Fahrtkosten oder
Parkgebühren ist nicht vorgesehen.
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Bechtle AG
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Telefon +49 (0) 7 132 981-0
Telefax +49 (0) 7 132 981-8000
ir@bechtle.com, www.bechtle.com
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